
             
 

 

Beitragsordnung  
 

Forschungsvereinigung  
der Arzneimittel-Hersteller e.V. (FAH) 

 
- Jährliche Mitgliedsbeiträge - 

 
 
 
Zulieferer (Roh- und Ausgangsstoffe, Maschinen, Geräte,  
Auftragslabore etc.) und Gebietskörperschaften                   1.200,00 € 
 
Wirkstoff- und Arzneimittel-Hersteller / Kosmetikhersteller   
(unter 100 Mitarbeiter*)                   1.500,00 € 
 
Wirkstoff- und Arzneimittel-Hersteller / Kosmetikhersteller  
(zwischen 100-300 Mitarbeiter*)                   2.800,00 € 
 
Wirkstoff- und Arzneimittel-Hersteller / Kosmetikhersteller 
(über 300 Mitarbeiter*)                   4.800,00 € 
 
Forschungseinrichtungen       1.000,00 € 
 
Forschungsvereinigungen                       100,00 € 
 
Verbände                             20.000,00 € 
 
* Selbstauskunft für das Gesamtunternehmen inklusive Außendienst 

Hinweis: Firmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Verein weniger als 5 Jahre im 
Handelsregister eingetragen sind, erhalten die ersten 3 Jahre eine beitragsfreie 
Mitgliedschaft. 

 
 
DISCLAIMER: 
Die FAH setzt auf Vielfalt und Gleichberechtigung. Für ein einfaches Verständnis nutzen wir die männliche Sprachform, mit 
der wir uns jedoch ausdrücklich an alle Geschlechter richten. 

 
Stand: 18. November 2021 – 5. BOÄn. 21 


